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Aussetzung des Mindeststeuergesetzes 

 

in Anbetracht der wirtschaftlichen Herausforderungen, denen 
Kreditinstitute angesichts der geopolitischen Lage gegenüber-
stehen und der Tatsache, dass die USA die Umsetzung der 
globalen Mindestbesteuerung aufgekündigt haben, möchten wir 
eindringlich darum bitten, die Anwendung des Mindeststeuer-
gesetzes (MinStG) auszusetzen, bis auf OECD- und EU-Ebene 
langfristig zielführende und zeitgemäße Regelungen gefunden 
sind. 

Die Umsetzung des Mindeststeuergesetzes verursacht bei den 
Kreditinstituten erheblichen bürokratischen Aufwand. Die 
steuerlichen Befolgungskosten ergeben sich nicht nur aus neu 
zu implementierenden Prozessen, die aufgrund kontinuierlicher 
Änderungen noch andauern, sondern auch in der laufenden 
Umsetzung. Hoch komplexe steuerrechtliche Regelungen, die 
zudem unter enormem Zeitdruck technisch und administrativ 
umgesetzt werden müssen, stellen die Kreditinstitute vor 
erhebliche Herausforderungen und binden personelle sowie 
finanzielle Kapazitäten, die dringend für Investitionen benötigt 
werden.  

Dabei sind Kreditinstitute durch umfangreiche regulatorische 
Anforderungen und hohe Melde- und Dokumentationspflichten 
ohnehin bereits stark belastet.  
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Zudem ist ohne die Beteiligung der USA kaum damit zu rechnen, dass die gesteckten 
Erwartungen an das MinStG erfüllt werden können. Die globale Mindestbesteuerung verliert 
dadurch erheblich an Wirksamkeit, und das Festhalten an diesem Besteuerungsregime könnte 
zu erheblichen Wettbewerbsnachteilen für deutsche Unternehmen führen. 

Es ist daher notwendig, langfristig weitergehende Erleichterungen für Unternehmen zu 
schaffen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und unnötige Belastungen zu vermeiden. 
Dies gilt insbesondere für Unternehmen, die im Grunde nicht im Fokus der Regelung sind, 
entweder da deren Steuerquote ohnehin weit über 15% liegt oder da es sich bei diesen um rein 
national tätige Unternehmen handelt. 

Petitum:  
Bis nach gründlicher Prüfung alternative Maßnahmen gefunden werden, die eine faire und 
effektive Besteuerung sicherstellen, ohne die deutsche Wirtschaft zu benachteiligen, sollte die 
Umsetzung des Mindeststeuergesetzes ausgesetzt werden.  

Ein gleichlautendes Schreiben haben wir dem Bundeskanzleramt, dem BMWK, der Ständigen 
Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der Europäischen Union sowie dem Hessischen 
Finanzministerium übersandt. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
für Die Deutsche Kreditwirtschaft 
Bundesverband deutscher Banken 


